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Liebe Apetlonerinnen und Apetloner, liebe Jugend!

COVID-19 Pandemie

Seit wenigen Tagen nimmtdie Zahl der an COVID-19 positiv getesteten Personen in unserer Gemeinde
besorgniserregend zu.
In enger Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde (BH Neusiedl am See) sind wir von Seiten der
Gemeinde bemüht, alle notwendigenMaßnahmen zu treffen, die zur Eindämmung der Ausbreitung
der Viruserkrankung beitragen.
Dazu brauchen wir aber auch Ihre Mithilfe und Ihr eigenverantwortungsvolles Handeln im Alltag.

Die Gesundheitsbehörde (BH Neusiedl am See) hat bereits begonnen zahlreiche Personen als
„Kontaktpersonen der Kategorie I “ behördlich abzusondern. Betroffen sind insbesondere jene, die
sich bei den letzten drei Begräbnissen länger als 15 Minuten in der Aufbahrungshalle in Apetlon
aufgehalten haben.Sie alle werden von der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See kontaktiert.

In Eigenverantwortung sollen alle Betroffenen ab sofort zuhause bleiben, um nicht weitere Personen
zu gefährden.
Dabei ist es besonders wichtig, nicht in Nervosität oder gar Hysterie zu verfallen. Besonnenes und
umsichtiges Handeln sind hilfreich und wichtig bei der Bewältigung der Herausforderungen in den
kommendenTagen.

Lesen Sie bitte dazu aufmerksam das beigelegte Informationsschreiben unserer
Bezirkshauptfrau als Verantwortliche der Gesundheitsbehörde und befolgen Sie ihre
Anweisungen!!



Liebe Apetlonerinnen und Apetloner, die bevorstehenden Feiertage Allerheiligen und Allerseelen
werden eine besondere Herausforderung für uns alle.

Ich kann nur dringenst an Sie alle appellieren, in der nächsten Zeit von Familientreffen abzusehen und
dass sie bei Zusammentreffen im öffentlichen Raum, insbesondere beim Friedhofsbesuch, besonders
achtsam handeln und die Vorgaben der Behörden einhalten.

Halten Sie im Friedhof von Personen,die mit Ihnen nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen,
ausreichend Abstand!

Das richtige Tragen eines Mund — Nasen — Schutzes im Friedhof und auf dem Gelände der
Abfallsammelstelle wird dringendst empfohlen!

Alle behördlich angeordneten Maßnahmen wiez. B.

Abstandhalten
Maskentragen (Mund und Nase müssen bedeckt sein)
gründliches und regelmäßiges Händewaschen
desinfizieren etc.

sind einzuhalten, damit eine rasche Ausbreitung der Pandemie so gut als möglich verhindert werden
kann.

In diesem Sinne darf ich Ihnenallen, liebe Apetlonerinnen und Apetloner, alles Gute wünschen und
vor allem, dass Sie gesund bleiben und gut durch diese schwierige Zeit kommen.Allen bereits
Erkrankten wünsche ich eine baldige Genesung.

Ihr Bürgermeister
Ronald Payer
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INFORMATION der GESUNDHEITSBEHÖRDE betreffend COVID-19 Fällen

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Gemeinde Apetlon sind im Zusammenhang mit dem Kirchenchor Erkrankungen an COVID-
19 aufgetreten.
Durch die Teilnahme des Kirchenchores an mehreren Begräbnisfeierlichkeiten in den letzten
Tagen in Apetlon sind aus gesundheitsbehördlicher Sicht viele Personen als sogenannte
Kontaktpersonen der Kategorie | behördlich abzusondern.

(toraus
ergibt sich diese Vorgehensweise? N

Nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz ist davon auszugehen, dass Personen, die sich gemeinsam mit einer positiv
getesteten Person in einem geschlossenen Raum im Abstand unter 2 Meter und 15 Minuten oder
länger aufgehalten haben und Personen die unabhängig von der Entfernung mit hoher
Wahrscheinlichkeit einer relevanten Konzentration von Aerosolen ausgesetzt waren (z.B. Feiern,
gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) als Kontaktpersonen der Kategorie I

einzuschätzen sind.
Wenn, wie in diesem Fall, auch nur ein Mitglied des Chors ein SARS-CoV2 positives Testergebnis
generiert und auch gesungen hat, kann man davon ausgehen, dass eine relevante Konzentration
an erregerbeladenen Aerosolen entstand. Somit sind die Anwesenden als Kategorie | —

Kontaktpersonen einzustufen.\
Wer ist davon betroffen?

Alle Teilnehmer der Begräbnisse vom 21.Oktober 2020, 22. Oktober 2020 und 24. Oktober 2020 die
sich länger als 15 Minuten während der Aufführung des Kirchenchores in der Leichenhalle
aufgehalten haben.



\Was ist von den Betroffenen nunzu tun?
Oo Bleiben Sie zu Hause!
Oo Sie werden von der Bezirkshauptmannschaft in den nächsten Tagen telefonisch kontaktiert.
o Sie werden von der Bezirkshauptmannschaft zur Beprobung beim Roten Kreuz angemeldet

und werden in den nächsten Tagen getestet werden.
Oo Sie werden von der Bezirkshauptmannschaft mit schriftlichen Bescheid für die Dauer von 10

Tagen abgesondert.
Oo Bis zum Ablauf der Absonderung haben Sie den Aufenthaltsort nicht zuverlassen.\ /

Ist das Testergebnis negativ, bleibt trotzdem die Quarantäne bis zum letzten Tag aufrecht. Sie
könnten in dieser Zeit noch erkranken

Oo Bei einem positiven Testergebnis werden Sie von der Bezirkshauptmannschaft umgehend

* Wie erfährt man das Testergebnis?
Oo Ein negatives Testergebnis erhalten Sie von der Bezirkshauptmannschaft per SMS zugesandt.

telefonisch verständigt, um die weitere Vorgehensweise zu klären.

o Vorsorgemaßnahmen, wie Abstandhalten, Maskentragen, Einhalten der Hände- und Hust-

Was ist mit Ihren Angehörigen, die nicht am Begräbnis teilgenommen haben?
oO Diese Personen sind derzeit nicht behördlich abgesondert.

Nies-Schnäuz-Etikette werden dringend empfohlen.

wenden, aufgrund der Vielzahl von Anrufen darf jedoch um Verständnis für längere Wartezeiten

An wen kann man sich bei Fragen melden?
Bei Fragen könnenSie sich per Mail an bh.neusiedl@bgld.gv.at oder telefonisch an 057/600 4299

ersucht werden.

Informationsblatt für Kontaktpersonen lieg im Gemeindeamt

Mit freundlichen Grüßen!
Die Bezirkshauptfrau
Mag. Birgit Wagner
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